
Abänderungs antrag 

der Abgeordneten Mag. Gerstl, Dr. Wittmann, Mag. Stefan, Dr. Scherak, Dr. Noll 
Kolleginnen und Kollegen 

zum Ausschussbericht 226 der Beilagen betreffend ein Bundesgesetz über die Europäische 
Ermittlungsanordnung in Verwaltungsstrafsachen (Europäische Ermittlungsanordnung 
Verwaltungsstrafsachen - EAO-VStS) 

Der Nationalrat wolle in 2. Lesung beschließen: 

Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf (188 der Beilagen) wird wie folgt geändert: 

§ 6 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Besteht Grund zur Annahme, dass die Erlassung der Europäischen Ermittlungsanordnung nach 
Abs. 1 für die Zwecke des Verfahrens unter BelÜcksichtigung der Rechte des Beschuldigten nicht 
notwendig oder verhältnismäßig ist, oder stünde die angegebene Ermittlungsmaßnahme in einem 
vergleichbaren innerstaatlichen Fall nicht zur Verfügung, so kann die zuständige Behörde des 
Anordnungsstaates zur Frage der Wichtigkeit der Vollstreckung der Europäischen Ermittlungsanordnung 
konsultiert und ihre Entscheidung über deren Zuruckziehung abgewartet werden." 
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Begründung 
Zu § 6Abs. 5: 

Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie EEA (Richtlinie 20 14/411EU über die 
Europäische Errnittlungsanordnung in Strafsachen, ABI. NT. L 130 vom 1.5.2014 SI; L 143 vom 9.6 .2015, 
S. 16) umgesetzt werden. Es soll eine ausdrückliche Rechtsgrundlage rur das dort vorgesehene 
Konsultationsverfahren geschaffen werden: 

Die zuständige innerstaatliche Verwaltungsbehörde, die eine Europäische Errnittlungsanordnung zur 
Vollstreckung erhält, soll die ausländische Behörde, die die Errnittlungsanordnung erlassen hat, rückfragen 
bzw. konsultieren können, wie wichtig deren Vollstreckung ist, wenn sie Grund zur Annahme hat, dass 

1. der Erlass dieser Ermittlungsanordnung rur die Zwecke des Verfahrens unter Berücksichtigung der 
Rechte der von der Ermittlungsmaßnahme betroffenen Person unverhältnismäßig (nicht notwendig, 
geeignet, sonst adäquat) ist oder 

2. die angegebene Ermittlungsmaßnahme in einem vergleichbaren innerstaatlichen Fall nicht zur 
Verfiigung stünde. 

Die Anordnungsbehörde soll nach einer solchen Konsultation entscheiden können, ob sie die 
Ermittlungsanordnung zurückzieht. Diese Entscheidung soll abgewartet werden können. 

Im Übrigen wurde in der Sitzung des Verfassungsausschusses im Gegenstand die Frage aufgeworfen, 
inwieweit die Erlassung einer Europäischen Ermittlungsanordnung vom Beschuldigten bzw. dessen 
Verteidiger beantragt werden kann (vgl. Art. 1 Abs. 3 RL EEA) : 

Weder im Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG, BGBI. NT. 5211991, noch im Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, BGBI. NT. 5111991, ist die Stellung von Beweisanträgen 
explizit geregelt. Die Möglichkeit der Parteien (bzw. ihrer Vertreter), im Ermittlungsverfahren 
Beweisanträge zu stellen, ist aber erkennbar vorausgesetzt (vgl. "Beweisanträge" in § 43 Abs. 2 AVG und 
§ 60 Abs. 2 VStG). Die Behörde hat diesen im Rahmen der geltenden Grundsätze der Amtswegigkeit, der 
materiellen Wahrheit und der Wahrung des Parteiengehörs entsprechend nachzukommen. In diesem Sinn 
sind schon die Erläuterungen zur RV (188 , vgl. Besonderer Teil. S. 2, Pkt. 1) zu verstehen, wonach "die 
Möglichkeit der Stellung von Beweisanträgen im Verwaltungsstrafgesetz nicht vorgesehen" ist. 

Nachdem folglich Beweisanträge im Verwaltungsstrafverfahren schon nach geltender Rechtslage gestellt 
werden können, bedarf es keiner spezifischen Rechtsgrundlage nur zum Zweck der Erlassung einer 
Europäischen Errniulungsanordnung. 
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